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Gesetzliche Grundlagen 

Der Gemeinderat der Stadt Bräunlingen hat am .................. in öffentlicher Sitzung  

a) den  Bebauungsplan "Solarpark Agri-PV Eichenhof"  und   

b) die Örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan "Solarpark Agri-PV Eichenhof"   

gemäß § 10 Baugesetzbuch jeweils als Satzung beschlossen. Zugrunde gelegt wurden: 

- das Baugesetzbuch (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004, 

(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.07.2023 (BGBl. I S. 176) m.W.v. 

07.07.2023, 

- die Landesbauordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 08.08.1995,  (GBl. S. 617), in 

Kraft getreten am 01.01.1996, zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.06.2023 (GBl. S. 

170) m.W.v. 17.06.2023, 

- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekannt¬machung vom 

19.02.1990 (BGBl. I, S. 132zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.07.2023 (BGBl. I S. 

176) m.W.v. 07.07.2023, 

- die Planzeichenverordnung (PlanzV 90) v. 18.12.1990 (BGBl. I 1991, S. 58), zuletzt 

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802), 

 die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 

(GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.06.2023 (GBl. S. 229) 

m.W.v. 01.07.2023. 

 

§ 1   Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich für den Bebauungsplan "Solarpark Agri-PV Eichenhof" und 

die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan "Solarpark Agri-PV Eichenhof" ergibt sich 

aus dem gemeinsamen zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes "Solarpark Agri-PV 

Eichenhof“ vom .................. 

 

§ 2   Bestandteile des Bebauungsplanes  

1. Die planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes bestehen aus: 

 a) textlicher Teil  - Bebauungsvorschriften -   i.d.F.vom  .................. 

 b) zeichnerischer Teil, Maßstab 1 : 1.000,     i.d.F.vom  .................. 

Beigefügt ist die Begründung zum Bebauungsplan  i.d.F. vom  .................. 

mit Umweltbericht   i.d.F. vom   .................. 
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§ 3   Örtliche Bauvorschriften  

 Die örtlichen Bauvorschriften bestehen aus: 

 a) textlicher Teil  - örtliche Bauvorschriften   i.d.F.vom .................. 

 b) gemeinsamer zeichnerischer Teil zum Bebauungsplan  i.d.F.vom  .................. 

Beigefügt ist die Begründung der örtlichen Bauvorschriften  i.d.F.vom .................. 

 

§ 4   Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den 

aufgrund von § 74 LBO erlassenen örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan 

"Solarpark Agri-PV Eichenhof" zuwiderhandelt. 

 

§ 5   Inkrafttreten  

Der Bebauungsplan “Solarpark Agri-PV Eichenhof” und die Örtlichen Bauvorschriften zum 

Bebauungsplan “Solarpark Agri-PV Eichenhof” werden mit der ortsüblichen Bekannt-

machung nach § 10 Abs. 3 BauGB rechtswirksam.  

 

 

 

 

Bräunlingen, den .................. .................................................. ……………….. 

(Datum des Satzungsbeschlusses) (Micha Bächle, Bürgermeister) (Dienstsiegel) 
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Ausgefertigt: 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes sowie die planungsrechtlichen Fest-

setzungen und die örtlichen Bauvorschriften unter Beachtung der dazugehörigen Verfahren mit den 

hierzu ergangenen Beschlüssen des Gemeinderates der Stadt Bräunlingen übereinstimmen. 

 

 

Bräunlingen, den ……………….. .................................................. ……………….. 

  (Micha Bächle, Bürgermeister) (Dienstsiegel) 

 

 

 

 

Rechtswirksam  durch  Bekanntmachung  gemäß  § 10 Abs.3 BauGB vom ………… 
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1 PLANUNGSRECHTLICHE   FESTSETZUNGEN 

 
1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 BauNVO) 

Es wird das „Sondergebiet Solarpark Agri-PV Eichenhof“ nach § 11 BauNVO 

festgesetzt. 

Zulässig sind nur  

- Anlagen und Gebäude zur Solarenergienutzung (Photovoltaik) mit Modulen in 
Senkrechtaufstellung („Agri-PV“),  

- Energiespeicher, Trafostationen 

- die für den Betrieb der Anlagen notwendigen Nebenanlagen (wie Wechselrichter, 
Verkabelung), Verkehrsflächen und Einfriedigungen, auch mit integrierten 
Solarmodulen, 

- Kameramasten für Überwachungskameras bis zu einer Höhe von 8,0 m,  

- landwirtschaftliche Nutzungen. 

 

1.2 Maß der baulichen Nutzung  

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 BauNVO)  

1.2.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 3 BauGB) 

Die Höhe baulicher Anlagen darf, von der Oberkante des vorhandenen natürlichen 

Geländes bis zum höchsten Punkt der Anlage höchstens 4,00 m betragen. 

Masten sind bis zu einer Höhe von 8 m zulässig.  

 

1.2.2 Grundflächenzahl  

Die Grundflächenzahl wird mit 0,05 festgesetzt.  

 

1.3 Überbaubare Grundstücksflächen 

1.3.1 Baugrenzen  (§ 23 Abs. 3 BauNVO)  

Die im zeichnerischen Teil festgesetzten Baugrenzen dürfen nicht überschritten 

werden. Davon ausgenommen sind Einfriedigungen als Drahtzaun und Solarzaun bis 

3,00 m Höhe, gemessen ab fertiger Geländehöhe.  
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1.4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)  

1.4.1 Allgemeine Vorschriften 

1.4.1.1 Einrammen der Modulständer 

Für die Aufständerung ist ein Einrammen der Rammprofile vorzusehen. Das Bohren 

der Fundamente ist auf das Minimum zu beschränken und ist nur dann zulässig, wenn 

der Bodenaufbau ein Einrammen nicht zulässt. 

 
1.4.1.2 Modulreihenabstände  

Zwischen den Modulreihen ist ein Mindestabstand von 10 m einzuhalten.  

 

1.4.1.3 Sicherung vor Ölunfällen  

Transformatoren sind in flüssigkeitsdichten, feuerfesten Wannen aufzustellen, die das 

gesamte Ölvolumen aufnehmen können. 

 

1.4.1.4 Bauzeitenbeschränkung  

Die Bauarbeiten sind außerhalb der Brutzeit (Ende März bis Ende August) durch-

zuführen. Ist eine Ausführung während der Brutzeit vorgesehen, müssen die Arbeiten 

vor Beginn der Brutzeit begonnen werden oder es sind entsprechende Vergrämungs-

maßnahmen durchzuführen (Aufstellen von Sichthindernissen, Flatterbänder o.ä. vor 

der Brutzeit), um eine Ansiedlung z.B. der Feldlerche zu verhindern. 

 

1.4.1.5 Monitoring 

Für die Zielerreichung der grünordnerischen Festsetzungen und der CEF-Maßnehmen 

(werden ergänzt) ist ein Monitoring entsprechend der Vorgaben des Umweltberichtes 

durchzuführen.  

 

1.4.2 Pflanz- und Pflegemaßnahmen  

1.4.2.1 Entwicklung von Saumstreifen, Fläche F 2 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Auf der Fläche F 2 ist ein Saumstreifen wie folgt zu entwickeln: 

Ziel: Entwicklung von Rückzugs-, Wander- und Fortpflanzungskorridoren für Kleintiere 

und Nahrungshabitat für Kleinsäuger, Reptilien, Avifauna u.a. 
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Voraussetzung auf bisherigem Acker: mind. 1-jährige Ausmagerung der Ackerflächen 

durch dünge-freien Ackerbau (vorzugsweise Hafer -> Unterdrückung Wildkräuter für 

Ansaat) 

Saatgut für Einsaat Ackerstandort: Regiosaatgut Ursprungsgebiet 13: Saum- oder 

Feldrainböschungsmischungen (z.B. Saaten-Zeller „Feldrain und Saum“, Rieger-

Hofmann „Schmetterlings- und Wildbienensaum 08“, alternativ, wenn kein 

vorgenanntes Regiosaatgut vorhanden: Magerwiesenwiesensaatgut,Wiesendrusch). 

Saatgut aus anderen Ursprungsgebieten ist mit der Unteren Naturschutzbehörde 

abzustimmen. 

Pflege: bei flächigem Aufkommen von Gehölzen abschnittsweise Mahd mit Abräumen 

im Herbst (ca. Alle 3-5 Jahre, jährlich 20%-30%); bei aufkommen von Problemarten 

(z.b. Ampfer, Disteln) ist eine unterjährige punktuelle mechanische Bekämpfung 

zulässig. 

 

1.4.2.2 Mehrjährige Blühfläche, Fläche F 3 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Auf der Fläche F 3 ist eine mehrjährige Blühfläche zu 

Ziel: Schaffung eines arten- und blütenreichen Vegetationsbestandes als Nahrungs- 

und Fortpflanzungshabitat für Insekten und Kleintiere; Aufwertung des Naherholungs-

wertes durch ganzjährig wechselndes Erscheinungsbild. 

Saatgut: mehrjährige FAKT-Mischung, Mischung Blühende Landschaft (Rieger-

Hofmann), Mischung Lebensraum (Saaten-zeller) oder vergleichbar. 

Pflege: Soweit erforderlich erst im Frühjahr die trockenen Stängel des Vorjahres vor 

dem Neuaustrieb der Kräuter mähen und abräumen (Winterquartiere für Wildbienen 

und andere Insekten erhalten). 

Neuansaat nach ca. 5 Jahren (über die Standzeit tritt meist eine Artenverarmung ein). 

 

1.4.2.3 Biotop, geschützte Hecke (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Bei den Biotopen sind die Vorschriften des § 30 BNatSchG und § 33 NatSchG zu 

beachten. Näheres siehe Umweltbericht.   

 

1.4.3 Baumpflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

An den im zeichnerischen Teil festgesetzten Standorten sind Obstbäume zu pflanzen. 

Von den Standorten, nicht jedoch von der Anzahl der Pflanzgebote, kann unter 

Einhaltung des Zieles abgewichen werden.  
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Ziel: Entwicklung von Fortpflanzungsstätten (Buschbrüter) und Deckungsstrukturen für 

Kleintiere, Entwicklung von Leitlinien (Fledermäuse), Erhöhung Nahrungsangebot 

(Nektar, Früchte); Einbindung der Anlage in die Landschaft, Minimierung des tech-

nischen Erscheinungsbildes entlang von Naherholungswegen unter Erhalt des 

Ausblicks nach Süden (Alpensicht). 

Durchführung: Pflanzung von Streuobstbäumen In einem Abstand von 50 – 60 m. 

Pflanzqualität 16 cm StU, Verwendimg von Regionalsorten.  

Pflege: Die Gehölze sind zu pflegen (Ausmähen der Jungpflanzen, Erziehungs- und 

Kronenschnitt der Bäume). Bei Abgang sind sie zu ersetzen. Empfohlen wird ein 

Fegeschutz der Bäume sowie das Aufstellen von Greifvogelstangen (Vermeidung von 

Schäden an den Haupttrieben, Mausbekämpfung). 

(Die Vorschrift wird ggf. bis zur Offenlage noch modifiziert). 

. 
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2  HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN  VON  TRÄGERN  
 ÖFFENTLICHER  BELANGE 

 

2.1 Denkmalschutz (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 und § 9 Abs. 6 BauGB) 

Falls Bodenfunde bei Erdarbeiten im Baugebiet zutage treten, ist nach § 20 Denk-

malschutzgesetz (zufällige Funde) unverzüglich das Regierungspräsidium Stuttgart, 

Landesamt für Denkmalpflege, Postfach 200152, 73712 Esslingen am Neckar, zu 

benachrichtigen. Erdaushubarbeiten sind unverzüglich einzustellen und dürfen erst mit 

Genehmigung des Regierungspräsidiums weitergeführt werden. 

§ 20 Denkmalschutzgesetz lautet: 

"(1) Wer Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von Sachen entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass 

an ihrer Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein 

öffentliches Interesse besteht, hat dies unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde 

anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in 

unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Landes-

denkmalamt mit einer Verkürzung der Frist einverstanden sind. Diese Verpflichtung besteht nicht, wenn 

damit unverhältnismäßig hohe Kosten oder Nachteile verbunden sind und die Denkmalschutzbehörde es 

ablehnt, hierfür Ersatz zu leisten. 

(2) Das Landesdenkmalamt und seine Beauftragten sind berechtigt, den Fund auszuwerten und, soweit 

es sich um bewegliche Kulturdenkmale handelt, zu bergen und zur wissenschaftlichen Bearbeitung in 

Besitz zu nehmen. 

(3) Die Gemeinden sind verpflichtet, die ihnen bekanntwerdenden Funde unverzüglich dem 

Landesdenkmalamt mitzuteilen." 

 

2.2 Bestimmungen zur Durchführung der Regenwasser- und 
 Abwasserbehandlung 

2.2.1 Häusliche Abwässer 

Alle häuslichen Abwässer sind in die öffentliche Kanalisation der Stadt Bräunlingen 

abzuleiten. 

 

2.2.2  Befestigte Flächen, dezentrale Beseitigung von 
Niederschlagswasser 

Die auf den Grundstücken zu befestigenden Flächen (Wege) sind auf das unbedingt 

erforderliche Maß zu beschränken. Sie sind mit einem Gefälle zu angrenzenden 

Grünflächen oder Versickerungsmulden auf dem eigenen Grundstück zu versehen. Bei 

gewerblichen Flächen ist die Schadlosigkeit im Rahmen eines wasserrechtlichen 

Verfahrens nachzuweisen. 

Erlaubnispflichtig ist u. a. die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser von 

natürlich oxidierenden (bewitterten), unbeschichteten kupfer- und zinkgedeckten 

Dächern. 
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2.2.3 Abnahme der Grundleitungen 

Sämtliche Grundleitungen bis zum Anschlusspunkt an die öffentliche Kanalisation 

(Hausanschlussleitungen) müssen vor der Verfüllung der Rohrgräben unter Bezug auf 

die jeweils gültige Entwässerungssatzung durch die Stadt bzw. einen von ihr 

bestimmten Sachkundigen abgenommen werden. Der Bauherr hat bei der Stadt 

rechtzeitig diese Abnahme zu beantragen. Eine Abnahmeniederschrift für Bauherr und 

Stadt ist anzufertigen. 

 

2.2.4 Nachweis der Dichtheit 

Der Nachweis der Dichtheit für Entwässerungsanlagen ist gemäß DIN  EN 12056 

(Entwässerung innerhalb von Gebäuden), DIN EN 752 und DIN 1610 (Entwässerung 

außerhalb von Gebäuden) zu erbringen.  

 

2.2.5 Kontroll- und Reinigungsschächte 

In den Anschlussleitungen an die öffentliche Kanalisation müssen, soweit sie neu 

verlegt werden, innerhalb des Grundstücks nach der jeweiligen Bestimmung der 

Ortsentwässerungssatzung Kontrollschächte oder Reinigungsschächte vorgesehen 

werden; sie müssen stets zugänglich sein. 

 

2.2.6 Entwässerungssatzung 

Desweiteren ist die Entwässerungssatzung der Stadt Bräunlingen anzuwenden. 

 

2.3 Bestimmungen  für  die  Durchführung  von  Erdarbeiten  

2.3.1 Oberboden 

Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur soviel Oberboden abgeschoben 

wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. Unnötiges 

Befahren oder Zerstören von Oberboden auf verbleibenden Freiflächen ist nicht 

zulässig. 

 

2.3.2 Bodenarbeiten 

Erdarbeiten sind grundsätzlich nur auf gut abgetrocknetem und bröseligem Boden und 

bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. Bei ungünstigen Bedingungen können 

Baggermatten verwendet werden. Kulturboden soll möglichst nicht befahren werden. 

Wenn das Befahren unvermeidlich ist, darf der Boden nur durch Kettenfahrzeuge mit 

geringer Bodenbelastung (< 4 N/cm²) befahren werden. Bodenmaterial, welches von 
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außerhalb in das Plangebiet antransportiert und eingebaut wird, ist vor dem Auf- und 

Einbringen analytisch untersuchen zu lassen. Selbiges gilt für mineralische Abfälle zur 

Verwertung (z. B. Recycling-Bauschutt), sofern diese nicht einer externen 

Qualitätsüberwachung unterliegen. Ein entsprechender Nachweis (Herkunft, 

Deklarationsanalytik einer repräsentativen Mischprobe) ist zu führen und 

unaufgefordert an das Landratsamt - Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz - zu 

übermitteln. 

Beim Einbringen von nicht zum Plangebiet gehörendem Bodenmaterial in die 

durchwurzelbare Bodenschicht sind die Vorsorgewerte der Bundes Bodenschutz- und 

Altlastenverordnung (BBodSchV) in der gültigen Fassung einzuhalten. Sofern das 

Bodenmaterial nicht zum Erstellen einer durchwurzelbaren Bodenschicht dient, sind 

die Zuordnungswerte der Verwaltungsvorschrift für die Verwertung von als Abfall 

eingestuftem Bodenmaterial vom 14.03.2007 bzw. der aktuell gültigen, gesetzlichen 

Regelungen einzuhalten. 

Unabhängig davon ist im Rahmen der üblichen Bauüberwachung vom Beginn der 

Anlieferung bis zum Abschluss des Einbaus des nicht zum Plangebiet gehörenden 

Bodenmaterials eine sensorische Prüfung durchzuführen. Auffälligkeiten sind zu 

dokumentieren und dem Landratsamt - Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz - 

mitzuteilen. 

 

2.3.3 Bodenabtrag 

Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 

Oberboden und Unterboden durchzuführen. 

 

2.3.4 Geländeaufschüttungen 

Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebietes, z.B. zum Zwecke des 

Massenausgleichs, der Geländemodellierung usw., darf der Oberboden des 

Urgeländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die 

Auffüllung ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

 

2.3.5 Bauschutt, Bodenveränderungen 

Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen und darf nicht als An- bzw. 

Auffüllmaterial (Mulden, Baugrube, Arbeitsgraben usw.) benutzt werden. 

Sofern sich bei Erkundungs- oder Baumaßnahmen optische oder geruchliche 

Auffälligkeiten des Bodens ergeben, sind diese dem Amt für Umwelt, Wasser- und 

Bodenschutz unverzüglich anzuzeigen 
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2.3.6 Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Oberboden 

Der für geplante Grünanlagen und Grabeflächen benötigte Oberboden sollte auf dem 

Baugrundstück verbleiben. Ein Überschuss an Oberboden soll nicht zur Krumen-

erhöhung auf nicht in Anspruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist 

anderweitig zu verwenden (Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder 

wiederverwertbar auf geeigneten (stadteigenen) Flächen zwischenzulagern. 

 

2.3.7 Lagerung des Oberbodens 

Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Oberboden max. 2 m hoch locker 

aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet ist. 

 

2.3.8 Unterbodenverdichtungen 

Vor Wiederauftrag des Oberbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auf-

lockerung bis zum Anschluss an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit 

ein ausreichender Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Ver-

sickerung von Oberflächenwasser gewährleistet sind. Die Auftragshöhe soll 20 cm bei 

Grünanlagen und 30 cm bei Grabeland nicht überschreiten. 

 

2.4 Blindgänger und geotechnische Fragen 

Es wird empfohlen, vor Beginn der Bauarbeiten sicherzustellen, dass im Baugebiet 

keine Blindgänger aus dem 2. Weltkrieg vorhanden sind.  

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 

Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und 

Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, 

bei Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten 

Spalten) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 

bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden 

Geologischen Kartenwerk, eine Übersicht über die am Landesamt für Geologie, 

Rohstoffe und Bergbau vorhandenen Bohrdaten der Homepage des LGRB 

(http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 

Des Weiteren wird auf das Geotop-Kataster, welches im Internet unter der Adresse 

http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop- 

Kataster) abgerufen werden kann, verwiesen. 
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2.5 Ökologische Vermeidungsmaßnahmen 

Bodenschutz: 

Die Böden sollen nur in trockenem Zustand befahren werden.  

Baubedingte Bodenverdichtungen sind im Anschluss durch Tiefenlockerung zu 

beheben.  

Der Wiedereinbau von Boden in die Kabelgräben ist entsprechend der natürlichen 

Horizontabfolge durchzuführen. 

Flächenschutz: 

Flächeneingriff und Baustelleneinrichtungen sind auf das unbedingt erforderliche Maß 

zu beschränken. Baustelleneinrichtungen sind nach Möglichkeit auf bereits 

vorbelasteten bzw. genutzten Flächen zu errichten. 

Gefahr- und Abfallstoffe: 

Potenzielle Gefahrstoffe sind sachgemäß zu lagern und einzusetzen; Abfallstoffe und 

Abwässer sind ordnungsgemäß zu entsorgen. 

Grundwasserschutz: 

Es ist sicherzustellen, dass im Zuge von Reinigungs- und Wartungsarbeiten sowie 

während des normalen Betriebs und bei Störfällen keine Stoffe in das Grundwasser 

gelangen können, bei denen eine Schadstoffbelastung des Grundwassers zu besorgen 

ist 

Ökologische Baubegleitung  

Es wird empfohlen, durch eine ökologische Baubegleitung sicherzustellen, dass die 

Maßnahmen und  Vorschriften zum Artenschutz vor, während und ggf. nach der 

Bauphase umgesetzt,  kontrolliert und dokumentiert werden. Die Umweltbaubegleitung 

kann das Baugeschehen mit dem Ziel zu begleiten, zusätzlich auftretende 

artenschutzrechtliche Konflikte rechtzeitig zu erkennen und durch entsprechende 

Maßnahmen (z.B. Ausweisung von Tabuflächen) zu vermeiden. 

Nistkästen in Modulflächen 

Zur Stützung und Förderung der lokalen Avifauna wird empfohlen, für Höhlen- und 

Halbhöhlenbrüter (Feldsperling, Hausrotschwanz u.a.) Nisthilfen anzubringen. Die 

Nutzung dieser Nist-hilfen in PV-Freiflächenanlagen ist nachgewiesen. 

 

2.7 Duldung landwirtschaftlicher Immissionen 

Landwirtschaftliche Immissionen in Form vom Staub, Spritzmitteln oder Ähnlichem auf 

den Solarmodulen, die auch bei Bewirtschaftung der umliegenden Landwirt-
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schaftsflächen nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis nicht 

ausgeschlossen werden können, sind zu dulden. Schadenersatzforderungen an 

Landwirte können nicht geltend gemacht werden, sofern es sich nicht um vorsätzlich 

oder fahrlässig herbeigeführte Verschmutzungen handelt.  

 

 

 

 

 

 

Bräunlingen, den .................. .................................................. ……………….. 

  (Micha Bächle, Bürgermeister) (Dienstsiegel) 

 

 

 

Ausgefertigt:   
Es wird bestätigt, dass der Inhalt der Festsetzungen dieses Bebauungsplanes unter Beachtung 
des dazugehörigen Verfahrens mit den dazugehörigen Beschlüssen des Gemeinderates der 
Stadt Bräunlingen übereinstimmt. 

 

Bräunlingen , den ....................... ................................................. ………………. 

  (Micha Bächle, Bürgermeister) (Dienstsiegel) 
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1 Zielsetzung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Süden des Stadtteiles  Bräunlingen 

der Stadt Bräunlingen und hat eine Gesamtgröße von ca 21,71 ha Bruttofläche, wobei 

die Flächen für Agri-Photovoltaik (SO) eine Größe von ca 16,34 ha aufweisen.  

Durch diesen Bebauungsplan soll auf kommunaler Ebene ein weiterer Betrag zum 

Klimaschutz geleistet werden, indem die planungsrechtliche Grundlage für den Bau 

einer Freiflächen-Agri-Photovoltaikanlage in einem Sondergebiet geschaffen wird. 

Da Solaranlagen dieser Größenordnung nicht zu den privilegierten Anlagen nach § 35 

Baugesetzbuch zählen, ist ein Bebauungsplan erforderlich, der im Regelverfahren als 

Angebots-Bebauungsplan erstellt werden soll. Im Parallelverfahren soll der Flächen-

nutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes Donaueschingen, Brüunlingen, 

Hüfingen zum 13. Mal punktuell geändert werden.  

Die Stromerzeugung durch Photovoltaik ist ein wesentlicher Baustein, um die 

Energiewende umzusetzen und die im Klimaschutz- und Klimawandelanpassungs-

gesetz Baden-Württemberg verankerten Ziele zu erreichen. Neben dem Ausbau der 

Photovoltaik auf Dachflächen will die Stadt Bräunlingen ebenso den Ausbau von 

Photovoltaikanlagen auf Freiflächen fördern. 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sah bis 2017 für Solarparks im Wesentlichen 

Konversionsflächen und Seitenrandstreifen entlang von Autobahnen und 

Schienenwegen vor. Mit der Verabschiedung der Freiflächenöffnungsverordnung 

(FFÖ-VO) am 7. März 2017 hat das Land Baden-Württemberg die Flächenkulisse für 

Solarparks um sogenannte „benachteiligte Gebiete“ auf Acker- und Grünlandflächen 

erweitert.  

Die Stadt Bräunlingen mit ihrer Gesamtgemarkung befindet sich vollständig im sog. 

benachteiligten Gebiet und ist daher für die Errichtung von Freiflächen-PV-Anlagen 

grundsätzlich bzw. potentiell geeignet. 

Am 01.02.2023 wurde vom Landtag von Baden-Württemberg das Klimaschutz- und 

Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg verabschiedet. Hier werden klare 

Vorgaben gemacht, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren: Der Treibhaus-

gasausstoß des Landes soll im Vergleich zu den Gesamtemissionen des Jahres 1990 

bis 2030 um mindestens 65 Prozent reduziert werden und bis 2040 soll über eine 

schrittweise Minderung eine Netto-Treibhausgasneutralität („Klimaneutralität“) erreicht 

sein. 

Im vorliegenden Bebauungsplan soll für die Agri-Photovoltaik-Freiflächenanlage ein 

„Sonstiges Sondergebiet“ nach § 11 Abs. 2 BauNVO ausgewiesen werden („Gebiete 

für Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung erneuerbarer Energien, 
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wie Wind- und Sonnenergie, dienen“), in welchem gleichzeitig die landwirtschaftliche 

Nutzung weiterhin möglich ist. . 

Der Eigentümer der Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

bewirtschaftet als Landwirt diese Flächen und ist Teilinhaber der Anlage. 

Luftbild (Quelle: LUBW), Geltungsbereich des Bebauungsplanes rot umrandet 

 

 
2  Übergeordnete Planungen 

2.1 Regionalplan 

Gemäß der Darstellung in der Raumnutzungskarte des Regionalplanes des Regional-

verbandes Schwarzwald-Baar-Heuberg (s.u.) liegt das Gebiet für des Bebauungs-

planes „Solarpark Agri-PV Eichenhof“ in der „Vorrangflur für schutzbedürftige Bereiche 

für Bodenerhaltung und Landwirtschaft“. Dazu heißt es im Regionalplan: 

„3.2.2 Schutzbedürftige Bereiche für Bodenerhaltung und Landwirtschaft 

(G) Flächen, die sich für eine landwirtschaftliche Nutzung besonders gut eignen, sind 

in der Raumnutzungskarte als Vorrangfluren ausgewiesen. Sie sollen nur im unbedingt 

notwendigen Umfang für Siedlungs-, Erholungs- und Infrastrukturzwecke in Anspruch 

genommen werden. 

Die Bewirtschaftung dieser Flächen soll so erfolgen, daß Belastungen des Bodens 

sowie des Grund- und Oberflächenwassers durch Dünge- und Pflanzenschutzmittel 

vermieden und die Wirtschaftsflächen durch ein ausreichendes Netz ökologisch 

intakter naturnaher Ausgleichsflächen (z.B. Feldgehölze, Obstbaumbestände, 

Gewässerrandstreifen) ergänzt werden. Naturnahe Bewirtschaftungsformen sollen 

wegen ihrer positiven Wirkung auf den Naturhaushalt verstärkt angewendet werden.“ 
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Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg, Regionalplan 2003, Raumnutzungskarte 

Standort des  Bebauungsplanes „Solarpark Bräunlingen“ rot umrandet 

 

Das Vorhaben entspricht dem Grundsatz des Regionalplans (Plansatz 4.2.2), wonach 

allgemein die dezentrale Energiegewinnung in der Region, z. B. über  Photovoltaik, 

weiter ausgebaut werden soll.  

Da im Übrigen die Ständer für die Solarmodule nur in den Boden gerammt werden und 

auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel verzichtet wird, handelt es sich um einen 

weitgehend reversiblen und flächenmäßig sehr geringen Eingriff in den Boden, der im 

Hinblick auf den ökologischen Nutzung als vertretbar eingestuft wird.  

Die im Regionalplan formulierten Ziele der Raumordnung, die es nach § 4 Abs. 1 

Landesplanungsgesetz (LplG) zu beachten gilt, dürften durch die Planung des 

Solarparks daher nicht berührt werden. 
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2.2 Flächennutzungsplan 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes 

Donaueschingen, Bräunlingen, Hüfingen  (Zieljahr 2020) ist der Geltungsbereich des  

Bebauungsplanes „Solarpark Bräunlingen“ südlich von Bräunlingen vollständig als 

landwirtschaftliche Fläche dargestellt und liegt somit im Außenbereich. (siehe FNP-

Ausschnitt nächste Seite). 

Da sich der Bebauungsplan nicht aus dem FNP entwickelt, wird dieser punktuell zum 

13. Mal im Parallelverfahren geändert, indem die landwirtschaftliche Fläche in eine 

Sonderbaufläche zur Nutzung von Solarenergie für eine Agri-PV-Anlage umgewidmet 

wird.  

Nach der Genehmigung der punktuellen FNP-Änderung ist eine Genehmigung des  

Bebauungsplanes nicht mehr erforderlich. 

 
Ausschnitt aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungs-

verbandes Donaueschingen, Bräunlingen, Hüfingen  (Zieljahr 2020), Stadt Bräunlingen  

Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Solarpark Agri-PV Eichenhof“ rot umrandet  
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2.3 Standortuntersuchung des GVV Donaueschingen 

Im Vorfeld der Planung wurden die Flächen der Stadt Bräunlingen im Jahr 2021 durch 

das Umweltbüro des Gemeindeverwaltungsverbandes Donaueschingen/ Hüfingen/ 

Bräunlingen zur Standortfindung für Eignungsflächen für Freiflächen-

Photovoltaikanlagen untersucht.  

Die Ergebnisse werden wie folgt zusammengefasst.  

Die Untersuchung ergab, dass folgende Schutzgüter oder sensible Flächen durch den 

geplanten Soarpark nicht beeinträchtigt werden:  

  2.1.   Gebiete, die aus naturschutzrechtlichen Gründen ausscheiden 

 2.2    Landwirtschaftlich wertvolle Böden (Vorrangstufe I)  

 3.3.1 Flächen des Hochwasserschutzes 

 3.3.2 Steile Hanglagen 

 3.3.3 Waldflächen 

 3.3.4 Siedlungsflächen 

 3.3.5 Verkehrsflächen 

 3.3.6 Sichtbarkeitsanalyse: keine Flächen in geringerem Abstand als 1000 m zum  

          Siedlungsrand (ohne im Außenbereich liegende Einzelgebäude)  

 3.3.7 Landschaftsbild (ohne Stufen 6-10 auf zehnstufiger Skala, landesweite Land- 

          schaftsbildbewertung, Universität Stuttgart) 

 3.3.8 Flächen in der Flurbereinigung 

Die Potentialflächenuntersuchung ergab, dass grundsätzlich insgesamt 272 ha Fläche 

für PV-Anlage geeignet wären.  

Weiterhin sind folgende Voraussetzungen, die für die Realisierung der Vorhaben 

unbedingt erforderlich sind, zu erfüllen:  

- die Mitwirkungsbereitschaft der Grundstückseigentümer 

- die Möglichkeit für einen wirtschaftlich vertretbaren Netzverknüpfungspunkt der   
 Solarparks an ein Energieversorgungsunternehmen. 

Nachfolgend werden Karten zu den o.g. Schutzgütern bzw. Flächen dargestellt.  
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Karte 1, Schutzgebiete: FFH-Wiesen, NSG, Biotope, FFH-Gebiete, LSG 

(Quelle: Umweltbüro des GVV Donaueschingen/Hüfingen/Bräunlingen, Gerhard Bronner) 

 

Karte 2, Landwirtschaft: Vorrangstufe I (rosa) und II (grün), Grenzflur (braun)  

(Quelle: Umweltbüro des GVV Donaueschingen/Hüfingen/Bräunlingen, Gerhard Bronner) 
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Karte 3, Ausschlusskriterien, Belange von: Hochwasserschutz, Hanglagen, Wald, 
Siedlung, Verkehr, Naturschutz, Landwirtschaft, Landschaft, Sichtbarkeit 
(Quelle: Umweltbüro des GVV Donaueschingen/Hüfingen/Bräunlingen, Gerhard Bronner 

 

Karte 4, Eignungsflächen „Agro“ (Quelle: Umweltbüro des GVV Donaueschingen/ 
Hüfingen/Bräunlingen, Gerhard Bronner) Standort des Solarparks gelb umrandet) 
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Der für den  Bebauungsplan „Solarpark Agri-PV Eichenhof“ vorgesehene Bereich liegt 

außerhalb der in Karte 1 und 3 aufgeführten Schutzgebiete (weitere Schutzgebiete s. 

unten).  

Gemäß Karte 2 liegt die Fläche im Bereich der landwirtschaftlichen Vorrangflächen 

Stufe 1. Die landwirtschaftliche Bewirtschaftung wird jedoch weiter betrieben, sodass 

hier keine Einschränkungen erfolgen. Der Standort würde sich jedoch gemäß der 

Potentialanalyse nicht für einen herkömmlichen Solarpark mit engen Modulreihen 

eignen.    

Karte 4 zeigt die für Agri-PV geeigneten Flächen. Der Bebauungsplan entspricht somit 

der Potentialanalyse.  

Der gewählte Standort kann im Zusammenhang mit einer Reihe von ähnlich gut 

geeigneten Flächen gesehen werden, bei welchen jedoch zeitliche, wirtschaftliche oder 

andere Gründe gegenwärtig den Bau eines Solarparks ausschließen.  

Im Rahmen der Potentialanalyse wurden die Eignungsflächen nicht priorisiert. 

Vielmehr soll der Gemeinderat entscheiden, ob und auf welchen Flächen ein Solarpark 

entstehen kann. Auf diese Weise soll die Kommune eine aktiv lenkende Rolle beim 

Ausbau der Photovoltaik einnehmen können. Hierbei spielt der Zeitfaktor eine 

wesentliche Rolle. Wie im vorliegenden Fall können nur dort Flächen für Photovoltaik 

entwickelt werden, wo auch die Bereitschaft der Grundstückseigentümer vorliegt.  

Eine Einzelbegründung für alle Potentialflächen im Sinne einer Priorisierung mit dem 

anzustrebenden Ergebnis, dass für die gewählte Fläche kein günstigerer Standort 

vorliegt, wird aus Kosten- und Zeitgründen ausgeschlossen.  

Gemäß raumordnerischer Zielsetzung sollen Bauflächen möglichst in Siedlungsnähe 

ausgewiesen werden. Allerdings betrifft dies in erster Linie Bauflächen für den 

Siedlungsbau, wo eine Anbindung an den Ortsrand geboten ist. Für Sonderbauflächen, 

wie auch für die Windkraft, treffen diese Gründe kaum zu oder können sogar 

kontraproduktiv sein (beispielsweise Blendwirkungen von Solaranlagen auf 

Wohngebäude, Schallemissionen bei Windkraftanlagen). Auch sollten siedlungsnahe 

Flächen tatsächlich für Gebäude (Wohnen, Gewerbe, Mischgebietsnutzungen) 

vorbehalten werden, um die naheliegende technische Infrastruktur (Verkehrswege, 

Ver- und Entsorgung) nutzen zu können, die aber bei PV-Freiflächenanlagen nicht 

erforderlich ist.  

Im vorliegenden Fall liegt der Geltungsbereich des Bebauungsplanes in weiter 

Entfernung vom Siedlungsrand und würde daher auch nicht für Siedlungszwecke in 

Anspruch genommen werden. In der Nähe befindet sich lediglich ein land-

wirtschaftlicher Betrieb. 
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2.4 Weitere Schutzgebiete 

2.4.1   Übersicht, Naturpark „Südschwarzwald“, Vogelschutzgebiet „Baar“ 

Die von der Planung betroffenen Schutzgebiete sind auf der Übersichtskarte darge-

stellt (s. nächste Seite). Der Solarpark liegt im Naturpark „Südschwarzwald“ (Schutz-

gebiets-Nr. 6 mit einer Fläche von ca. 393.059 ha, nicht in der untenstehenden Karte 

dargestellt): Der Bebauungsplan widerspricht nicht der Naturparkverordnung.  

Der Solarpark liegt im Vogelschutzgebiet „Baar“, Schutzgebietes.-Nr. 8017441, Größe 

377.015.922 m², siehe dazu Ausführungen im Umweltbericht. 

Betroffen sind keine der folgenden Schutzgebiet 

- Naturschutzgebiet  

- Landschaftsschutzgebiet 

- Biosphärengebiet 

- Waldschutzgebiet . 

- FFH-Mähwiese 

 

Übersichtskarte, Betroffene Schutzgebiete (Quelle: LUBW, Ausdruck vom 05.09.2023) 

ohne Naturpark und Wasserschutzgebiete, Standort des Solarparks rot umrandet 

 

 

2  
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2.4.2 Wasserschutzgebiet 

Die Fläche ragt an der Westseite in das bestehende Wasserschutzgebiet (WSG) 

„Nageldobel Bräunlingen“, WSG-Nr. 326080 mit einer Gesamtflächen von 198,54 ha 

(Rechtsverordnung vom 30.06.2011). 

Karte: Wasserschutzgebiet (Quelle: LUBW) 

 

Der Bau der Agri-PV-Anlage stellt grundsätzlich bei Beachtung entsprechender 

Vorsichtsmaßnahmen kein erhöhtes Risiko für das WSG dar. 

 

 
3 Projektbeschreibung 

3.1 Anlagenbetreiber 

Das Projekt wird durch die Next2Sun Projekt GmbH (Yorckstraße 23, 79110 Freiburg, 

weitere Büros in Merzig, Berlin, Koblenz und Bad Zwischenahn) unter Mitwirkung des 

Grundstückseigentümers entwickelt und betrieben. 

Um die Belange der Landwirtschaft zu berücksichtigen, sollen im Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes nur Solarmodule aufgestellt werden, die auf der Fläche gleichzeitig 

weiterhin eine landwirtschaftliche Nutzung ermöglichen. Dadurch soll neben der 
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Sicherstellung landwirtschaftlicher Erträge auch die wirtschaftliche Existenzsicherung 

des landwirtschaftlichen Betriebes verbessert werden. Sollte die Anlage aufgegeben 

werden, ist ein Rückbau erforderlich und vorgesehen. 

Geplant ist eine freistehende Agri-Photovoltaik-Freiflächenanlage auf einer Nettofläche 

(innerhalb der Baugrenzen) von 16,34 ha. Der Jahresenergieertrag beträgt insgesamt 

ca. 8.200 MWh/Jahr, was dem jährlichen rechnerischen Strombedarf von ca. 2.500 

Haushalten entspricht.  

Es werden beidseitig aktive (bifaciale) Module senkrecht aufgestellt. Die Module 

werden zum einen Teil in Ost/West-Richtung, zum anderen in Nord/Süd-Richtung 

aufgestellt. Somit kann der Netzeinspeisepunkt optimal ausgenutzt werden  

Foto Beispiel Agri-PV-Anlage  (Quelle: Next2Sun). 

 

Die für den  Solarpark benötigten Flächen können durch Agri-Photovoltaik zu ca. 90% 

für die landwirtschaftliche Nutzung erhalten bleiben, beispielsweise für Grünland- oder 

Ackernutzung, wobei die Grünlandnutzung voraussichtlich sogar etwas höhere Erträge 

bringt, da die Flächen windgeschützter liegen. 
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Schematischer Aufbau einer Agri-Photovoltaik-Anlage: (Quelle: Next2Sun) 

 

 

Die Gesamthöhe der Module beträgt ca. 4,0 m. 

Der Abstand zwischen den Modulreihen beträgt i.d.R. 10 - 12m, was den Einsatz 

konventioneller Landmaschinen ermöglicht.  

Die Vorteile dieser Modulaufstellung sind u.a. 

-  keine Bodenversiegelung bei Einrammen der Modulständer, 

-  der Überbauungsgrad liegt unter 1% der Fläche, 

-  Regenwasser kann ohne Rückhaltung unmittelbar versickert werden (kein Unter-

schied zu bisheriger Acker- oder Grünlandnutzung - der Wasserhaushalt bleibt 

unverändert), 

-  nur geringer Entzug solarer Strahlungsleistung (ca. 15% der Einstrahlung), 

- unter den Modulen können hochwertige Strukturen entstehen, die mit Blühstreifen 

vergleichbar sind, 

- zusätzliche Ausgleichsflächen sind i.d.R. nicht erforderlich (Ausnahme: bestimmte 

Artenschutzmaßnahmen, hier: Feldlerche). 

 

4 Verfahren 

Das Verfahren zur Aufstellung des  Bebauungsplanes mit paralleler Flächen-

nutzungsplanänderung erfolgt im zweistufigen Regelverfahren:  
 

Aufstellungsbeschluss § 2 Abs. 1 BauGB  …………………….. 

Bekanntmachung Aufstellungsbeschluss:   …………………….. 

Scoping   § 4 Abs. 1 BauGB  …………………….. 

Öffentlichkeitsbeteiligung  § 3 Abs. 1 BauGB   …………………….. 
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Behördenbeteiligung  § 4 Abs. 1 BauGB   …………………….. 

Öffentliche Auslegung  § 3 Abs. 2 BauGB   …………………….. 

Satzungsbeschluss  § 10 Abs. 1 BauGB   .............. 

 

5 Begründung der Bebauungsvorschriften 

5.1 Art und Maß baulicher Nutzung 

Die Festsetzung als Sondergebiet lässt lediglich Gebäude und Anlagen zur Solar-

energienutzung durch Agri-Photovoltaik und zur Stromspeicherung zu.  

Die Grundflächenzahl wird mit 0,05 festgelegt, was eine Nutzung ausschnließlich als 

Agri-PV-Anlage festlegt. Eine Überschreitung der GRZ ist weder notwendig noch 

zulässig.  

Die Höhe der Anlagen wird auf 4,00 m ab der Geländeoberkante begrenzt um 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild so gering wie möglich zu halten. Es kann davon 

ausgegangen werden, dass die Geländeoberkante nicht oder nur unwesentlich 

verändert wird. Daher ist die Angabe von festen unteren Bezugspunkten nicht 

erforderlich. 

Die Module und weitere Anlagen wie Trafostationen liegen innerhalb der durch 

Baugrenzen definierten Fläche.  

 

5.2 Grünordnung 

Im Rahmen des Umweltberichts wurde ein Grünordnungskonzept erarbeitet, dessen 

Ergebnisse in den Bebauungsplan integriert werden.  

Die durch den  Bebauungsplan verursachten Eingriffe werden durch interne und 

externe Ausgleichsmaßnahmen kompensiert, wobei jedoch nur Flächen des 

betroffenen Landwirtes, der auch die Anlage betreibt, in Anspruch genommen werden. 

Entsprechend dem Grünordnungsplan werden folgende Maßnahmen zur Erhaltung 

und Entwicklung vorhandener Grünstrukturen vorgesehen; sie sind Teil des 

Ausgleichskonzepts, tragen zum Artenschutz bei und dienen der Einbindung der PV-

Anlage in das Landschaftsbild: 

Fläche F 1, Fettweide:  

Die Fläche F 1 umfasst eine bestehende Fettweide, einschließlich der Solar-

gebietsfläche. Die Solarmodule dürfen nur innerhalb der Baugrenze errichtet werden. 

Eine Nutzung als Fettweide ist weiterhin möglich, andere landwirtschaftliche 

Nutzungen werden nicht ausgeschlossen. Besondere Bebauungs- oder 

Nutzungsvorschriften bestehen für den Randstreifen außerhalb des Sondergebietes 
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nicht. 

Flächen F 2, Entwicklung von Saumstreifen 

Auf der Fläche F 2 ist wie beschrieben ein Saumstreifen zu entwickeln. Die Aufstellung 

von Modulen und anderen Anlagen ist hier nicht zulässig. 

Fläche F 3, Mehrjährige Blühfläche 

Auf der Fläche F 3 ist wie beschrieben eine mehrjährige Blühfläche zu entwickeln. Die 

Aufstellung von Modulen und anderen Anlagen ist hier nicht zulässig. 

Fläche F 4, Biotop, geschützte Hecke  

Bei den Biotopen sind die Vorschriften des § 30 BNatSchG und § 33 NatSchG zu 

beachten. Bauliche Anlagen sind nicht zulässig. 

Fläche F 5, Acker  

Die Fläche F 5 umfasst eine bestehende Ackerfläche einschließlich der Solar-

gebietsfläche. Die Solarmodule dürfen nur innerhalb der Baugrenze errichtet werden. 

Eine Nutzung als Acker ist weiterhin möglich, andere landwirtschaftliche Nutzungen 

werden nicht ausgeschlossen. Besondere Bebauungs- oder Nutzungsvorschriften 

bestehen für den Randstreifen außerhalb des Sondergebietes nicht. 

Im Einzelnen wird auf die Ausführungen im Umweltbericht und die Natura 2000 

Vorprüfung verwiesen.  

 

6 Qualifizierungsmerkmale 

Der Bebauungsplan enthält alle Festsetzungen nach § 30 Abs. 1 BauGB, so dass alle 

Vorhaben zulässig sind, die den Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht wider-

sprechen und wenn die Erschließung gesichert ist. Die Verkehrserschließung ist durch 

die unmittelbare Anbindung des Gebietes an die öffentliche Verkehrsfläche 

(landwirtschaftlicher Weg) gegeben. 

 

7 Umweltbericht, Ausgleichsmaßnahmen, Artenschutz 

Den Belangen des Naturschutzes (Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, Vogel-

schutz) kann durch geeignete Maßnahmen entsprochen werden.  

Durch die vorgesehenen Maßnahmen sollen Eingriffe in Natur und Landschaft, die in 

dem beigefügten Umweltbericht erläutert werden, ausgeglichen oder vermieden 

werden. Externe Ausgleichsmaßnahmen sind voraussichtlich nur hinsichtlich des 

Artenschutztes erforderlich (wird bis zur Offenlage ergänzt).  

Im Einzelnen wird auf die Ausführungen im Umweltbericht und die NATURA2000-
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Vorprüfung verwiesen.  

 

8 Flächenbilanz 

Die bestehenden bzw. geplanten Flächen werden wie folgt aufgeteilt: 

 
Flächen          

 
Größe in qm 

  

Sondergebiet  163.434 

davon:  Fettweide mit Modulen: 84.494   

            Acker mit Modulen:        78.943  

Bestehende Fettweide (F 1)  22.452  

Saum geplant (F 2)    5.792  

Blühfläche geplant (F 3)   2.073  

Biotope, Bestand (F 4)     1.091  

Ackerfläche, Bestand (F 5) 20.202  

Weg, Bestand  2.044  

 
Gesamtfläche, Geltungsbereich Bebauungsplan 
 

 
217.088 

 

 

9 Kosten  

Die Planungskosten (Bebauungsplan, FNP-Änderung, Umweltbericht, Gutachten, 

Verwaltungskostenanteile) sowie die Herstellungskosten für den Solarpark, die 

Ausgleichsmaßnahmen und die Netzanbindung werden vom Eigentümer und dem 

Projektträger übernommen, sodass der Stadt Bräunlingen hierdurch keine Kosten 

entstehen. Die Kostenübernahme durch den Eigentümer und den Projekttäger wird 

vertraglich mit der Stadt Bräunlingen geregelt.  

 

 

Bräunlingen, den …………………………..............  

(Datum des Satzungsbeschlusses) 

 

.................................................    …………………….….  

(Micha Bächle, Bürgermeister)    (Dienstsiegel) 
(Ausfertigung siehe Satzung)  
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1 Einfriedigungen  (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

Einfriedungen sind als Drahtzaun und als Solarzaun bis zu einer Höhe von 3,0 m 

zulässig, gemessen ab Oberkante fertiges Gelände. 

Der Abstand bei Einfriedigungen zum Boden muss mindestens 15 cm betragen. 
 

2  Anlagen zum Sammeln oder Versickern von Niederschlagswasser (§ 74 
Abs. 3 Nr. 2 LBO) 

Niederschlagswasser ist auf dem Baugrundstück zurückzuhalten und zu versickern. 

Beeinträchtigungen für Dritte sind nicht zulässig. Werden Versickerungsanlagen 

geplant, sind sie nach Maßgabe der Verordnung des Ministeriums für Umwelt und 

Verkehr über die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser vorzusehen.  

Niederschlagswasser von Gebäuden darf nur in Mulden auf mindestens 30 cm 

mächtigem, bewachsenem Boden versickert werden.  

Anlagen zur dezentralen Niederschlagswasserbeseitigung sind entsprechend den 

allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu unterhalten und zu 

bemessen. Die Mulden- bzw. Flächenversickerung ist nach dem ATV-Arbeitsblatt A 

138 zu bemessen. 

Punktuelle oder linienförmige Versickerungen wie z.B. Sickerschächte und Rigolen, bei 

denen die Oberbodenpassage umgangen wird, sind unzulässig. 

 

3 Ausschluss von Blendwirkungen 

Eine unzulässige Blendwirkung der Solarmodule auf Wohngebäude und Verkehrswege 

ist auszuschließen. 

 

 

 

 Bräunlingen, den .................. …................................................. ……………… 

 (Datum des Satzungsbeschlusses) (Micha Bächle, Bürgermeister) (Dienstsiegel) 
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 Ausgefertigt: 

 Es wird bestätigt, dass der Inhalt der Festsetzungen dieser Satzung mit den dazugehörigen 

Beschlüssen des Gemeinderates der Stadt Bräunlingen  übereinstimmt. 

 

 

 

 Bräunlingen, den ...................... ................................................ ……………… 

   (Micha Bächle, Bürgermeister) (Dienstsiegel) 

 

 

 Rechtswirksam  

 durch Bekanntmachung vom  ….................... 
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1 Geltungsbereich 

 Der Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan “Solarpark 

Agri-PV Eichenhof” ist identisch mit dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes. 

 

2 Einfriedigungen  (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

Die Höhe der Einfriedigungen wird begrenzt, um die Auswirkungen auf das Land-

schaftsbild gering zu halten. 

Der Abstand von 15 cm zwischen Boden und Zaun ist erforderlich, um Kleinsäugern 

einen Durchgang zu verschaffen. 

 

3  Anlagen zum Sammeln oder Versickern von Niederschlagswasser (§ 
74 Abs. 3 Nr. 2 LBO) 

Die Vorschriften zur Zurückhaltung und Versickerung des Niederschlagswassers 

dienen dem Schutz des Bodens, dem Grundwasser und der Schonung eines 

möglichen Vorfluters.  

Das Regenwasser von den Solarmodulen muss nicht in Mulden aufgefangen werden, 

sondern kann ungesammelt unmittelbar versickert werden.  

 

4 Ausschluss von Blendwirkungen 

Unzulässige Blendwirkungen auf umgebende Wohngebäude und Verkehrswege sind 

auszuschließen. 

 

 

 Bräunlingen, den .................. ................................................ ……………… 

 (Datum des Satzungsbeschlusses) (Micha Bächle, Bürgermeister) (Dienstsiegel) 

 

 Ausfertigung siehe Satzung 
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1. Verfahrensdaten 

Aufstellungsbeschluss § 2 Abs. 1 BauGB   

Scoping § 4 Abs. 1 BauGB   

Öffentlichkeitsbeteiligung  § 3 Abs. 1 BauGB    

Behördenbeteiligung  § 4 Abs. 1 BauGB    

Öffentliche Auslegung  § 3 Abs. 2 BauGB    

Satzungsbeschluss  § 10 Abs. 1 BauGB    

 

2.  Planungsanlass und Planungsziele 

Gemäß § 6a BauGB ist eine zusammenfassende Erklärung erforderlich mit Angaben 

zur Art und Weise der Berücksichtigung der 

Umweltbelange 

Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung sowie 

geprüften Planungsalternativen. 

Einzelheiten zu Abwägungs- und Entscheidungsprozessen sowie zu den zu Grunde 

liegenden Daten sind den entsprechenden Beschlussprotokollen, der Begründung des 

Bebauungsplans sowie dem Umweltbericht zu entnehmen. 

 

wird ergänzt 
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3 Berücksichtigung der Umweltbelange (wird ergänzt) 

5.  Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung 

 

 

6.  Ergebnisse der Behördenbeteiligung 

 

Belange der Umwelt und Art und Weise der Berücksichtigung 

Mensch 

 

. 

Arten und Biotope, Schutzgebiete 

 

 
 

Boden 

 

 
 

Wasser 

 

 
 

Klima und Luft 

 
 
. 

Landschaftsbild und Erholung 

 
  

Kultur und sonstige Sachgüter 
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7. Alternativenprüfung 

 

 

 

 

Bräunlingen, den ………………………… 

 

................................................. ……………………………….….  

(Micha Bächle, Bürgermeister) (Dienstsiegel) 


